
Weitere Informationen: www.dentsply.de oder 
DENTSPLY Service-Line 08000-735000 (gebührenfrei). 

• Zeitsparende und einfach zu erlernende Technik mit nur einer 
WaveOne-Feile pro Wurzelkanal

• Sicher durch reduziertes Risiko von Einschrauben und Feilenbruch* 
sowie Einmalgebrauch

• Komplettsystem mit vorprogrammiertem Motor und farbcodierten 
Papier-/Guttapercha-Spitzen und Obturatoren
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Diesem Artikel liegen Produktangaben des Herstellers zugrunde.

Neues Feilensystem WaveOneTM

mit reziproker Bewegung
Das neue NiTi-Feilensystem WaveOneTM von DENTSPLY Maillefer vereinfacht 
die Endodontie signifikant: Es arbeitet mit einer reziproken Bewegung. Dies 
ermöglicht die Aufbereitung des Wurzelkanals mit nur einer Feile und redu-
ziert das Risiko des Einschraubens und Feilenbruchs. Das System wird nachfol-
gend basierend auf Herstellerangaben beschrieben. 

Das  innovative  WaveOne-System wurde von DENTSPLY 
Maillefer in Zusammenarbeit mit weltweit führenden En-
dodontologen wie Cliff Ruddle, Willy Pertot und Julian 
Webber entworfen und macht die Wurzelkanalaufberei-
tung einfach, sicher und effizient, da die Behandlung mit 
nur einer Feile erfolgen kann.

Technik und Arbeitsweise  |  Die Instrumente bestehen 
aus hochbelastbarem M-Wire Nickel-Titan – einer Spezial-
entwicklung von DENTSPLY. Die Feilengeometrie erlaubt in 
Verbindung mit der reziproken Bewegung eine zeitspa-
rende Behandlung: Die Arbeitsweise basiert abwechselnd 
auf einer längeren Vorwärtsrotation in Schneidrichtung 
und einer kürzeren Rotation in Gegenrichtung, die die Feile 
unter Beibehaltung der Kanalanatomie in den Kanal hi-
neingleiten lässt. Die optimierten Rotationswinkel verrin-
gern die Gefahr des Einschraubens und Feilenbruchs. 

Der WaveOne-Motor steht auch für den Einsatz anderer maschi-
neller Feilensysteme von DENTSPLY Maillefer zur Verfügung.

Zeitsparend und hygienisch  |  Die reziproke Technik ist 
einfach zu erlernen und bewirkt eine deutliche Zeiterspar-
nis bei endodontischen Behandlungen: Gegenüber Wur-
zelkanalaufbereitungen mit kontinuierlich rotierenden In-
strumenten verkürzen die WaveOne-Feilen die Gesamtauf-
bereitungszeit um bis zu 40 %. Da nur eine Feile benötigt 
wird, entfällt ein  umständlicher  Instrumentenwechsel. 
Der Einmalgebrauch der Feilen bringt ein Höchstmaß an 
Bruchfestigkeit und schützt den Patienten vor Kreuzkonta-
minationen; mit ihm entfällt auch die Aufbereitung der Fei-
len. Die NiTi-Feilen sind vorsterilisiert und einzeln Blister-
verpackt. 
Der vorprogrammierte WaveOne-Motor bietet neben dem 
reziproken Modus auch eine kontinuierliche Bewegung 
zum Einsatz der anderen maschinellen Feilensysteme von 
DENTSPLY Maillefer, wie z. B. ProTaper Universal. Weitere 
15 frei programmierbare Speicherplätze lassen dem Be-
handler Spielraum für individuelle Einstellungen. Farbco-
dierte Papier- und Guttapercha-Spitzen sowie Obturatoren 
ergänzen das WaveOne-System. 

Weitere Informationen zum WaveOne-System sind unter 
der gebührenfreien DENTSPLY Service-Line für Deutschland 
08000-735000 sowie im Internet unter www.dentsply.de 
abrufbar. 
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Die Abrechnung der Wurzelkanalbe-
handlung gestaltet sich beim gesetz-
lich versicherten Patienten nicht im-
mer ganz einfach, insofern Unsicher-
heiten bestehen, welche Maßnah-
men bzw. verwendete Materialien 
abgerechnet werden dürfen. Gemes-
sen an den heutigen Behandlungs-
möglichkeiten und technischen Wei-
terentwicklungen bietet der BEMA 
wenig Möglichkeiten, ein adäquates 
Honorar für die erbrachten Leistungen 
zu erzielen.
Prinzipiell herrscht im BEMA ein Zu-
zahlungsverbot in allen Bereichen au-
ßer der Füllungstherapie und dem 
Zahnersatz. Daher ist bei der endo-
dontischen Behandlung die pauscha-
le Berechnung von Summen, die ei-
nen erhöhten Aufwand abdecken 
sollen, nicht gestattet.
Generell können mit dem gesetzlich 
versicherten Patienten sehr aufwen-
dige Wurzelkanalbehandlungen kom
plett privat vereinbart werden. In die-
sem Fall sind auch sämtliche Begleit-
leistungen wie z. B. Infiltrationsanäs-
thesien, Röntgenbilder etc. privat in 
Rechnung zu stellen.
Einzelne Leistungen, die im Katalog 
der gesetzlichen Leistungen nicht 
enthalten sind, aber in der privaten 
Gebührenordnung existieren, dürfen 
dem Patienten ebenfalls außerver-
traglich angeboten werden. Für diese 
Fälle muss der gesetzlich versicherte 
Patient mit einer freien Vereinbarung 
für diese Leistungen aus seinem Ver-
trag mit der Krankenkasse losgelöst 
werden. Die übrige Wurzelbehand-
lung wird wie gewohnt nach dem 
BEMA berechnet.

GOZ 240 und GOZ 242  |  Im Bereich 
der Endodontie sind es im Wesent-
lichen zwei private Gebührenziffern, 
die beim gesetzlich versicherten Pati-
enten zusätzlich in Rechnung gestellt 
werden können. Die GOZ 240 be-
schreibt die Elektrometrische Längen-
bestimmung eines Wurzelkanals. Sie 
ist je Kanal und je medizinisch not-
wendige Längenmessung je Sitzung 
berechenbar. Die GOZ 242 beinhal-
tet die zusätzliche Anwendung elek-
trophysikalisch-chemischer Metho-
den, je Kanal und Sitzung. 

Auslagenersatz in der Endodontie  |  
Die erforderlichen Instrumente und 
Materialien dürfen im Rahmen der 
BEMA-Abrechnung nicht separat in 
Rechnung gestellt werden. Wenn  
diese allerdings auch im Rahmen der 
zusätzlich vereinbarten Gebührenzif-
fern GOZ 240/GOZ 242 anfallen, ist 
die Berechnung gemäß des Gerichts-
urteils des Bundesgerichtshofs vom 
27. Mai 2004, Az. III ZR 264/03 mög-
lich. Im Urteil wurde Folgendes ent-
schieden: Grundsätzlich ist in der Ge-
bührenordnung für Zahnärzte im §4 
(3) geregelt, welche Auslagen zusätz-
lich zum zahnärztlichen Honorar in 
Ansatz gebracht werden dürfen. Ab-
gesehen hiervon sind Materialien, die 
das Honorar zu mehr als 100 % auf-
zehren (bezogen auf den 1,0-fachen 
Satz), berechnungsfähig. 
Hier tritt die sogenannte „Unzumut-
barkeitsregel“ in Kraft: Der BGH hat 
in seinem Urteil vom 27.05.04 für die 
Berechnung der Implantatbohrersät-
ze, die mit der einmaligen Anwen-
dung verbraucht sind, eine Sonder

regelung getroffen: Wenn die Kosten 
des verwendeten Bohrersatzes einen 
Großteil des zahnärztlichen Honorars 
aufzehren würden, dürfen sie in Ab-
weichung zur sonstigen Regelung in 
Rechnung gestellt werden. Hierbei 
gilt nach allgemein herrschender Auf-
fassung o.g. „Faustregel“ (GOZ-Aus-
schuss der Zahnärztekammer Westfa-
len-Lippe vom 14.11.2005). Diese 
Faustregel lässt sich auch auf andere 
zahnärztliche Gebührenpositionen 
anwenden, bei denen die Kosten der 
Auslagen die zahnärztliche Gebühr in 
vergleichbarer Weise aufzehren.
Im vorliegenden Fall wird die neu ent-
wickelte Einmalfeile nach Hersteller-
angaben auch zur elektrometrischen 
Längenbestimmung verwendet. Der 
Einfachsatz der zugrunde liegenden 
Gebührenziffer 240 liegt bei 3,94 €. 
Da die Materialkosten der Einmalfeile 
diesen Betrag weit überschreiten, 
greift die Faustregel, und der Ansatz 
der Materialkosten der Feile ist zu-
sätzlich möglich.

Abrechnungsvorschlag der 
endodontischen Behandlung  
mit der neuen Einmalfeile  
WaveOneTM von 
DENTSPLY Maillefer
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Beispiel: 
Vereinbarung einer Privatbehandlung für gesetzlich versicherte Patienten  

gemäß § 4 Abs. 5 BMV-Z bzw. § 7 Abs. 7 EKVZ

zwischen
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Patient/Zahlungspflichtiger) 

und

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Zahnarzt)

Mir ist bekannt, dass ich als Patient der gesetzlichen Krankenversicherung das Recht habe, unter Vorlage der Kranken-
versichertenkarte nach den Bedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung behandelt zu werden. Unabhängig da-
von wünsche ich ausdrücklich auf Grund eines privaten Behandlungsvertrages gemäß der Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ) privat behandelt zu werden.

Nachfolgende Behandlung wurde vereinbart:
	 Siehe beigegefügter Heil- und Kostenplan
	 Nach der GOZ ’88 und/oder GOÄ ’82:    
	 Zahn 27	 9  x GOZ 240	 3,5-facher Satz	 124,11 € 
	 Zahn 27	 3  x GOZ 242	 3,5-facher Satz	  41,37 €

	 Materialkosten Einmalfeile WaveOne	 13,00  € (UVP)

Die aufgeführte Behandlung
	 wird auf Wunsch des Patienten durchgeführt.
	 ist nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung enthalten.
	 �geht weit über das Maß der ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung hinaus 

(§§ 12, 70 SGB V).
	 �entspricht nicht den Richtlinien des Bundesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen für eine ausreichende, 

zweckmäßige und wirtschaftliche vertragszahnärztliche Versorgung.

Erklärung des Versicherten 
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass eine Erstattung der Vergütung der genannten Leistungen durch die Kranken-
kasse in der Regel nicht erfolgen kann.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––                             –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ort, Datum                                                                       Ort, Datum
(Unterschrift Patient/Zahlungspflichtiger)                           (Unterschrift Zahnarzt)

In dem vorliegenden Beispiel wurde 
der 3,5-fache Faktor angesetzt. Die 
GOZ sieht eine Berechnung zwischen 
dem 1,0-fachen und dem 3,5-fachen 
Faktor vor. Bei besonders hohem Be-
handlungsaufwand kann für die 
Überschreitung des 3,5-fachen Satzes 
vor Behandlungsbeginn nach § 2 
Abs. 1 und 2 GOZ sowohl mit dem 

privat versicherten als auch dem ge-
setzlich versicherten Patienten eine 
zusätzliche abweichende Vereinba-
rung über die Höhe der Vergütung 
getroffen werden. Ggf. liegen Son-
dervereinbarungen im Bereich der 
endodontischen Maßnahmen mit 
einzelnen Krankenkassen vor. Aus-
künfte hierzu erteilt die KZV.

Die Abrechnungshinweise sind von 
der Autorin nach ausführlicher Re-
cherche erstellt worden. Eine Haf-
tung und Gewähr wird jedoch ausge-
schlossen.

Korrespondenzadresse:
APZ, Sabine Schröder  
Engelbertstraße 3
59929 Brilon


